
Gemeinde Wohlen ERFOLGSRECHNUNG Datum 01.03.2024
HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN

b) Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8207 Holzhandelsbetrieb Wagenrain 1'545'155.25 1'545'155.25 1'650'000 1'650'000 1'493'328.85 1'493'328.85
3101.00 Holzschnitzeleinkauf 501'840.35 850'000 592'908.65
3101.01 Schnitzelholzankauf von Forstbetrieb 690'707.05 480'000 619'318.45

Wagenrain
3130.00 Unternehmerleistungen 331'730.80 300'000 279'976.75

Hacken/Transport
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 877.05 800.00
3137.00 Steuern und Abgaben 325.00
3612.00 Entschädigung an Forstbetrieb 20'000.00 20'000

Wagenrain
4250.00 Holzschnitzelverkauf 1'545'155.25 1'650'000 1'493'328.85

Total Aufwand 1'545'155.25 1'650'000 1'493'328.85
Total Ertrag 1'545'155.25 1'650'000 1'493'328.85
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss



Kontrollstelle der
selbständigen öffentlich-rechtlichen GemeindeanstaltCBA 

Holzhandelsbetrieb Wagenrain

Bestätigungsbericht Jahresrechnung 2023
Selbständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt Holzhandelsbetrieb Wagenrain

Wir haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und Jahresrechnung für das 

Rechnungsjahr 2023 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist die Geschäftsfüh­

rung verantwortlich. Die Aufgabe der Kontrollstelle besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu 

beurteilen.

Wir haben die Detailkonti und Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der Jahresrechnung auf der 

Basis von Stichproben geprüft. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltgrund­

sätze, die wesentlichen Bewertungsrichtlinien sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.

Das Prüfungsurteil berücksichtigt zudem die Ergebnisse der externen Bilanzprüfung (gemäss § 94c Abs.

2 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 sowie § 16 der Verordnung über 

den Finanzhaushalt der Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindeanstalten vom 19. September 

2012), welche durch die Gruber Partner AG, Aarau, durchgeführt wurde.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist,

2. die Erfolgsrechnung und die Bilanz mit der Buchhaltung übereinstimmen,

3. die Buchführung, die Darstellung der Vermögenslage und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vor­
schriften entsprechen.

Wir empfehlen der Ortsbürger-Gemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2023. 

Wohlen, 2./10. April 2024

Die Kontrollstelle

Antrag

Thomas Keusch, Bremgarten Rolf Steinmann, Waltenschwil Andrea Duschen, Wohlen

Roland Geissmann, Hägglingen Markus Meyer, Dottikon


